
Dut! Erbschaftsgesetz in Demosthenes'
Makartatea § 51.

Seitdem die drakontisohen Blutgesetze der Demosthenischen
Me.kartatea §§ 57 f. Gegenstand einer Controvers6 geworden sind
und die fast allgemein gewonnene Ueberzeugung von der Unechtheit
der in die attischen Reden eingelegten Urkunden einigermasseu er­
schüttert zu werden schien, ist von Neuem die Anregung gegeben
dieser Frage nähere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich gehe dem­
nach im Folgenden an eine Untersuchung über die Echtheit dos
Erbschaftsgesetzes der Makartatea § 51, welche durch Fl'iedrich
Franke in der Jenaer Literaturzeitung 1844. S. 743 ff. mehr an­
geregt als abgeschlossen worden ist.

Es ist kein Zufall, dass gerade die Aristokratea und die Ma­
kartatea reich an eingelegten Gesetzesnrkunden sind. In jener
boten die Worte des Redners selbst, in dieser namentlich die Re­
den des Isäus hinreichend Material zn einer Reconstruction derselben.
Da auch uns dieselbe Quelle zu Gebote steht, vermögen wir die
Arbeit der alten Antiquare hinreichend zu controliren.

Der Sprecher der Makartatea will durch das Gesetz, welches
er vorlesen lässt, den Beweis fähren, dass weder Theopompos noch
Makartatos Anspruch auf die Erbschaft des kinderlos verstorbenen
Hagnias hätten. Da beide den Collateralen des Erblassers ange­
hören, so kanu das betreffende Gesetz kein anderes sein, als das­
Jenige, welches von Isäus am Anfang der 11. Rede referirt uI!d
als 1JO/Wi; IlEQI. Mti).qlov XQ1]p.J..W1J bezeichnet wird. In der That bat
die eingelegte Gesetzesurkunde mit dem von Isäus dargelegten In­
halte manches Gemeinsame. So lange aber nicht nachgewiesen ist,
dass dieser Redner den Inhalt des eben vorgelesenen Gesetzes falsch
wiederholt hat, werden uns seine Worte als die sicherste Basis
zur Kritik jener Urkunde dienen.
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Dieselbe ist nicht in allen Hll'en Theilen vollständig erhalten.
Sicher wenigstens ist eine Lücke nach den Worten ~1J.1I OE p,~ a06A­
q;ol, cJatJl ~ aOeAq;wv na'iet6~ anzunehmen. Ob nach ihnen die Erb­
berechtigung der Schwestern und Schwesterkinder nehen der der
Vettern und Vetterkinder erwähnt worden ist, ist für UIlS nicht
erweislich. Falsch wäre es aus dieser Lücke einen SchlusB ~nf

die Unechtheit ziehen zu wollen; vielmehr können wir mit Bunsen,
da iure hereditario Atheniensium p. 30, n, 65 folgende Ergänzung
für wahrscheinlich halten: &08Äq;ag "al 1U,c'icJa~ E~ alJ1;wv ÄarxaJl8t'll'
~av OE p,7J MeAq;al, cJaw ii 1Uk'icf8~ Es aV7:wJI, o.Jle1/JWV~ "at na'ioag Es
av.Wl' "ard ravttl AarxaV8tJl.

EB finden sioh aber in den· Worten des Gesetzes mehrere Un­
klarheiten, beziiglich Incorreotheitell des Ausdrucks, die keineswegs
der Ueberlieferung zuzuschreiben sind, Gleich aUl Anfange lesen
wir: N"v fLEV 1la'ioag "arakinn ihJ'A.8la~, aVlf ravr:yuw, EfJ.V JE p'7J,
Toig oe 'Xv(!l,ovg elvat TWV Xf('YJfuArwv und fragen vergebens nach einem
Gegensatz, der el'st dann hergaatellt sein würde.. wenn wir nach
Ntv o~ fL~ etwa ft&VOVr; oder Aehnliches ergäuzten. Mit Recht
hat ferner Franke darauf aufmerksam gemacht, dass die Worte den
schiefen Gedanken enthalten: die betreffenden Erbberechtigten seien
"zugleich mit den Erbtöchtern die Erben des hinterlassenen Vermö-

gens. Jedenfalls sollte es heissen, dass dem Erbberechtigten mit
dem Vermögen zugleich die hinterlassene Tochter, gewissermassen
als Thei! der Erbschaft, zufalle. Der Verdacht liegt nabe, jenel'
verkehrte Ausdruck verdanke Beine Entstehung einer Stelle des
Isäus 1II, 68. vom Adoptivgesetz: lJ V6/lOr; o~~~m-,v "iret l;~tvat

cftattEuttat 81l(IJ~ l1v stteAY u~ ttl 8ftvroiJ, s("v ft~ naZoa~ rV1J<flovr; )(aTtt~

Alny l1!68'l1r.tr;' /tv OE ihJl8/,a, xalx,c'Aln11, avv za{;mtr;, vergi. § 42.
Im folgenden heisst es: Eav ftEV (}t8v nach Reiske für das

überliefel'te oe) Me'A.q;oi u1uw lJ/W1la7:o{JB~ "tt~ l(J.V natoe~ ES MBAcpWV
rV'ljatOL z~v 7:01: 11.arQog /wtQttll ÄarxaVBW, Es bleibt uns nur übrig,
zn $O,v OJBAq;ot .u1I1W aus dem Vorhergehenden KVf(lovr; eIvaL rc!lv
X(!'ljfU1.rWV zu ergä.nzen; denn "~1I WV 1ltt7:f(Or; fLoi{(av larxallBtV kann
nur zu /;1J.v nat08~ l; MSÄcpwv sc, u1uw gehören und bedeuten, dass
die Kinder eines verstorbenen Bruders den auf ihr en Vater f!\l~

lenden Theil erben sollen 1, Je mehr aber die Interpretation dieser

1 Ebenso kühn wie unmöglich ist die Erklärung Bnnsens a. a. O.
p. 23 (' fratres et liberi ex fratribuB legitimi in patris vicem succedant'),
nach welcher der Vater des kinderlos Verstorbenen der zunächst Erb­
berechtigte ware nnd in dessen Rechte ~die Brüder und Brüderkinder
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Worte Schwierigkeit bereitet und zu Zweideutigkeiten .t\nlass giebt,
desto zweifelhafter wird es in ihnen den Wortlaut des o~iginalen

Ch:setzes anzuerkennen. Sehr auffallend ist der Ausdruek /lo'if!u1'
AftrxavEu', wie später xuru ravra larxa1'8Ll1; er scheint auf einer
Verwechslung mit n:tnllov, ~/ltXATJI.!lov AftYXa1'Etp zu beruben. Nicht
minder verdächtig ist das später sich findende rov tipcf(J~ für das
von Isäus an derselben Stelle gebotene Tai! ·cliAEvr1factlrro~.

Durch alle diese Mängel wird aber noeh keineswegs.erwiesen,
dass die vorliegende Gesetzesurkunde dem Originale völlig· fern
stehe. Wohl aber wird dies erwiesen, wenn wir bestätigen können,
dass dieselbe Sätze enthalte, welche theils in das Gesetz über die
Erbfolge der Collateralen nicht gehören theiJs dem attischen Erb­
rechte widersprechen. Wir werden aber finden, dass Isäus a. a. O.
den Inhalt des betreffenden Gesetzes vollständig referirt, dass mit­
hin alle Zusätze unserer Urkunde unecht sind.

Isäus erwähnt hinterlassene Töchter mit keinem Wort; wenn
er das Gesetz als 'VO/lo<; u8(Jllt cfdrp oiJ X(J'fJp.&w1' bezeichnet, so be­
stätigt uns der von ihm gebrauchte Ansdrllck, dass dasselbe nun
in dem Falle, wenn der Verstorbene überhaupt keine Kinder hin­
terliess, in Anwendung kommen sollte. In der That war es irre­
levant bei dem Vorbandensein von Erbtöchtern ; denn weder diese
selbst, noch die mit ihnen verheirateten Collateralen waren erbbe­
rechtigt, y.vf/Wt .ldl' XQ1J/l&7X1W, sondern die aus ihrer Ehe hervor­
gegangenen IGnder. laae. VIII, 31. ovJ!()ty.ijerctt /lf;P l1v 7:'fl YVl'aty.l

"v(JtO~ ,q1', .ml' ,Js X(f1jp.aw1' ovx 111', dU' ot yevfJWiVOt n(),ioli~ in roV­
rov ,«.tl l{; iXElV'fJc;, 6nore 8nl oLEre~ TffJ1J(1(J:v. vergl. hae. X, 12.
fr. 90. Hyperid. Fr. 223. Anders verhält es sich mit der Adop­
tion, für welche das oben angeführte Gesetz bei ISM. 111, 68 gilt;
in dem daselbst hesprochenen Falle adoptirt der Erblasser den Gat­
ten seiner Tochter, nicht die Kinder desselben. Daraus folgt, dass
das Gesetz über die Erbfolge der Collateralen den Fall, wenn Töch­
ter hinterlassen waren, . nicht in Betracht .ziehen konnte, die für
denselben geltende Vorschrift eher in das Epiklerengesetz gehört;
jedenfalls widerspricht eine Bestimmung, nach welcher bei dem Vor-

einträten. Denn abgesehen von der Dunkelheit und theilweisen Incor­
rectheit des Ausdrucks - es könnte nicht von Qiner ftoi(}tX die Rede
sein; fur die Brüderkinder ist der Vater des Verstorbenen 1Ilfnno, würde
durch diese Interpretation die Erbberechtigung des Vaters in das Gesetz
hineingetragen werden,' die weder in den 'POfto. nE(}l licfdrpov XftTl'
ftrl.rwv gehört noch überhaupt im attischen Erbrechte nachweisbar ist,
BO sehr man ·aich auch um ihre Entdeckung bemüht hat.
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handensein von Töchtern ein CoUaterale XV~W~ ntiv Xf/"I/-t&:rwlJ sein
sollte, gänzlich dem attischen Erbrechte,

D' F I N \)JA < \ \ , -, , A ' "le orme K(J(tTBtV mv{; "'l;'(!EI1ar; lt'a~ ro'/l~ lilt' TWV a(l!CliVwv lilXV

k i'WJI ulmoJl Ja, Kut suv rt1/lti~ alW)tt1(JW findet sich bei lsäus VII, 20.
und scheint in unserem Gesetze wenu die von uns angenom­
mene El'gänzung der vorangehenden Lücke die richtige ist - an
glücklicher Stelle eingefügt worden zu sein; denn Jsäus a. a. O.
betont ausdrüoklich, dass diese Vorsohrift erst von dem Verwmldt­
schaftsgl'ade des Vetters Geltung 'habe. Dennoch kann ich be­
haupten, dass die Formel in dem Gesetze über die Erbberechtigung
der Collateralen nicht gestanden hat. Isäus lässt an jenem Ort
im Folgenden drei Gesetze vorlesen; dass diese nicht Theile eines
einzigen, sondern jedes ein solches für sich gewesen beweist
die wiederholte Aufforderung an den Schreiber: 'Aa{ll; Kat roifrov.
Das erste dieser Gesetze enthält die Vol'schrift über die gleiche
Bereohtigung der Sohwestern und Schwesterkinder; das zweite ist
ohne Zweifel das Collateralengesetz; in dem dritten muss die For­
mel )Cf/aTBiv TOfJ{; ~qqGlla{; etc. enthalten geweseu sein. Denn dass
dieselbe in dem zweiten gestandAn hat, wird nicht durch die Worte.:
OW(!lrJa{; otl{; Otlt xf!f.tr:tl'tJl bewiesen; diese beziehen sich nicht auf
genannte Formel, sondern auf die Bestimmung, nach welcher der
Vorrang der väterlichen Collateralen vor den mütterlichen ausge­
sprochen war. Die Formel )Cf/f.tTBlll TOtJ~ ~q~811a{; etc. wal' jüngeren
Ursprungs 1 und mag auch bei der enkleidischen Redaction nicht

1 Allerdings ist der Grundsatz x(laufv tau<; «~t!Eva<; ::mi rau<; ix

rwv 1t~~Evwv sehr alt und wird Dem. XLJU, 78 als v6,.,0<; "lOU .E6,l.wvo<;
bezeichnet; später wurde aber diese Bestimmung durch ergänzende Ge­
setze für die nächsten Verwll.ndtschaftsgrade aufgehoben - vergl. das
Gesetz bei Jsae. VII} 19 - und galt nur noch für den Grad der Vet­
ter und Vetterkinder ; aber durch die Wade 0'( ItIJ tx "lWJI alrriJv Jcn ein­
geschränkt hatte sie nur innerhalb der väterlichen Verwandtschaft einer­
seits und innerhalb der mütterlichen anderseits Geltung, während bei
einer Concurrenz beider stets die väterliche, auoh wenn sie nur weib­
liche Mitglieder zu den ihren zählte, den Vorzng hatte. Die Worte
o't {2J1 lx rWJI a{,riJv Jcu x{2v ')'€PEt ttnwr{(l(JJ TV')'XU.JI(JJ(JL/l ;ivc.<; sind viel­
faoh falsch verstanden worden. Wie selbstverständlich zu lt:1twr:t{Jw so'
ist auch zu lx TWJI aUTW/l zu ergänz61lq ,'hj,l..~~~. lx rwv ~V7WV sind aber
die cQncurrirenden männliohen und weiblichen Verwandten der väter­
lichen Seite einerseits, wie der mütterlichen Seite anderseits, während
die Mitglieder beider Verwandtsoha.ften in ihrem gegenseitigen Verhält­
niss nicht als Al( TWJI a6TwJI ;iJlu. bezeiohnet werden können. Diese, nä-
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Stratokles Theop~mpos

I i
Sohn. Makartatos.

Theopompos hat das hinterlassene Vermögen des Hagnias II erlangt,
zu welchem er in dem Verhältniss des Andergeschwisterkind steht;
die Väter beide!' sind Geschwisterkinder. Nun hat der Neffe des
Theopompos Anspruch auf die Hälfte des Vermögens erhoben. Ge­
genüber 'diesen Ansprüchen macht Theopompos in der Rede des
Isäus das ColJateralengesetz geltend, welches wohl ihm, aber nicht
seinem mit Hagnias um einen Grad entfernter verwandten Neffen
ein Recht auf das hinterlassene Vermögen 'gewähre. Darnach muss
das Collateralellgesetz eine bestimmte Grenze der Erbberechtigung

in dns alte Erbschaftsgesetz aufgenommen worden sein, ebensowenig
wie die Bestimmung über die gleiche Berechtigung der Schwestern
und Schwesterkinder.

Wir kommen zu den Worten: BaV OE ftTJOsrsQw;}Ev :n B)/-dJt;

7:o{n;wv rov 1lf;J6t; TlXl.rf;J0t; lJyyvrarw "V(!tov clvut. 'Warum dann weiter
die entfernteren Grade der mütterlichen Verwandtschaft nicht erb­
berechtigt sein sollen, ist nicht einzusehen. Diejenigen welche die
erbberechtigten Verwandtschaftsgrade in eine unendliche Reihe
fortsetzen wollen, finden den einzigen d;recten Beweis in diesel'
Stelle unseres Gesetzes. Derselben steht aber das Zeugniss des
Isäus entgegen, welcher, nachdem er in seiner Aufzä.hlung der erb­
berechtigten Verwandtschaftsgrade bis zu den Vettern und Vetters­
kinder von mütterlicher Seite gekommen ist, ausdrücklich erklärt:
ruvmt; TlOLEi re.tt; uYJ"w7:Elat; 0 V0f-W{f8l:rjt; p,o vat;, womit der Ausdruck
in der Mo.ltnrtatea § 52 übereinstimmt: OtU~f!1j 0"1)/ J..SYEt 0 v6f-wt;

o~ &i dJlI xÄ'TJ(!ollop,tav clvatj mit dem Worte &a~f!1jo1Jl) ist eine
unbestimmte Fortsetzung der Reihe selbstverständlich aufgehoben.
Unsere Ansicht erhä.lt ferner eine besondel'e Bestätigung durch den
Erbschaftsstreit selbst, in welcher die 11. Rede des Isäus und die
Makartatea gehalten worden sind. Ich füge das Stemna bei:

Buselos.------,-------
Hagnias L Stratios.

I I
Polemon. Charidemos.

I
Hagnias 11.

here Bestimmung hat aber nur Sinn für den Grad der Vetter, da die
Mitglieder der näheren Grade stets ~z TWV (dJ1;wV sind; sie mag erst
dann hinzugefügt worden sein, als der Grundsatz x(letuiJl TOU~ al}6cJla~

auf jeneu Verwandtschaftsgrad beschränkt wurde.
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vorgeschrieben haben. Aber welche? Nach dem Referate § 2 und
§ 12 sind die Söhne der Vettern als im letzten Grad erbberechtigt
zu betrachten; wie kann dagegen dnsRecht des Theopompos ver­
theidigt werden, welcher zwar zu Polemon, des Hagnias H Vater,
in dem Verhältniss eines Vettersohnes steht, aber nicht mehr zu
Hagllias selbst? Isäull hat sich nicht gescheut, die Richtor dm'eh
eine Namensverwechslnng zu täuschen. Hagllias und Theopompos
sind untereinander aVIJVltiiJl! na'iOlJ!;;. denn ihre Väter sind aV131/Jwl;
Theopompos nennt sich aber § 18 einen aVIJ1/Jwfi na'U; des Hagnias

während er der avS1/JWv na'U; des Polemon ist - und macht
sich dadurch zu einem im letzten Grade erbberechtigten Verwandten.
Nur dadurch konnte e1' das CoHsteralengesetz ebenso zu seinen
GnnstEln wie gegen die Allsprüche seines Neffen in Allwendung
bringen, Hätte er aber einer solchen Verwechslung bedurft, wenn
das Gesetz selbst über den iu der Rede angegebenen Verwll.ndt­
schll.ftsgrad hinausgegangen wäre? Mit Recht bestreitet daher der
Sprecher der MakartatEm auf Grund des Collateralengesetzes dem
Theopompos sowohl wie dessen Sohne MaKitl".tatos das Recht anf
das Erbe des Hagnias, § 52 und § 61; an letzter Stelle werden
die Vetter und Vetterskinder jenen beiden ausdrücklich
gesetzt. Mithin steht für das Erste fest, dass es in dm' Erbbe­
rechtigung der Collateralen bestimmt.e Grenzen gegeben hat, nicht
minder aber auch, dass die von Isaus Xl, 2 nach dem Wortlaut
des Gesetzes gezogenen wirklich die vom Gesetze bestimmt.en Gren­
zen gewesen sind. Eine einzige Stelle des Isi~U8 Hesse sich dagegeu
anführen VII, 22 (nach Schömanns Restitution): 8('" Iti} O](ft., (.tvs­

1/J1O~ fl1]OE UVli1/JtWv miiosr; It 1] OE 1:0;; n (! cu; 1H.H(! 0 r; 'Y61'OVr; II n €I 0 (]~­

l( W v It'!Josl!;, wodurch allerdings die väterliche Verwandtschaft in un­
bestimmte Grenzen ausgedehnt zu werden scheint. Dieser Stelle
stehen aber die viel bestimmteren XI, 2 und XI, 12 gegenüber;
auch wUrde durch dieselbe unsere Gesetzesurkunde nicht geschützt
werden; denn nach jener hätten alle väterlichen Verwandten den
Vorzug vor den mütterlichen, KUl'Z, die Worte EUl' 08 It'f]OIJ1:S(?U1
'J" , , , " , , 'J thlt .II EVlQ~ W'lirwv 7:0V n~o~ 1UJ.7:!!0f; tr,'tmnw l(1;(!Wl' IiWlU en a en eme
dem attischen Erbrechte widersprechende Bestimmung 1, wozu Iloch

1 Der attische Gesetzgeber, der stets die Praxis im Auge hatte
und seine Bestimmungen auf das gewöhnlich Vorkommende zu beschrän­
ken pflegte, konnte um so weniger dll.ran denken, dass durch seine
euge Begrenzung der el'bberechtigten Verwandtschaftsgrade ein Erbe

, je herrenlos werden würde, da der attische Bürger hei Mangel an nahen
Verwandten einen Erben zu adoptiren pflegte.
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kommt, dass der Ausdruck r:()11 nl!Q'; nar:f!OS srrm:&r:w nioht gerade
glücklich gewählt ist,

Endlich die Worte votTl(J os p,tJl1s IIO.f)y p,~ Btvca arxUJmlav
p,tJtT' UJl!wv fttJtp OOlrVlI an' EVK,MWOV 1it!X0I'l:Ql; finden sich bei Isäus
VI, 47, wozu noch zu vergleiohen eine Stelle des Aristophanes,
av. 1660 ff.

~f!W OE on K,al r:ov ~OA(liV6S (JOt VOp,OII'
potTl(J OE f.L~ 8lvat arxUJmlap nalöwll lJnwv yPtJalwp'
NUI 06 1uiw6r;; ft~ cJUt rV~(JWt irrvmr:w rEPOVl;

ftm'illaL r:wv XI!1]fuh:wv.
Weun siph auoh diese solonische, unter El1kleides zum zweiten
Mal erneute Bestimmung wie auf jeden Erbbereohtigten so auch
auf die Collatetalen bezogen hat, so galt sie doch zunächst in Be­
ziehung auf die na'icf81; und hat in den Vorschriften über die Erb­
folge dieser oder vielleicht auch in den sioh auf das BürgelTecht
bezieheudeIl Gesetzen eine Stelle gefunden; warum sie gerade in
das Collateralenerbgesetz aufgenommen worden sein sollte, dafÜr
ist nicht der geringste Grund vorhanden,

Es erhellt hiermit, dass Isäus am Anfang der 11, Rede den
Inhalt des Gesetzes vollständig wiedergegeben hat, und dass alle
Zusätze, welohe sich in der eingelegten Gesetzesurkunde der Makar-.
tatea finden, in dem Original nicht haben, wodurch die
Unechtheit jener hinlänglich erwiesen ist. Wir machen aber die
Bemerkung, dass der Verfertiger derselben seinen Stoff aus den
Reden des Isbs geschöpft hat; nur die Worte iav 06 fttJöm:SQw:hw
Cl'" t , , ", t Cl' 'd'll'htn 6V7:0S r:OV'WI' r:O)! nf!or; na.flor; Iirrvml:W XVl;lWP SWlU sm Vle elC

seine Schöpfung und ganz im Sinne derjenigen geschrieben,
welche mit Nichtaohtung der antiken Ueberlieferung ihr eigenes
Theorem von unbegrenzter Fortpflanzung der Erbberechtigung in
dem Geschlecht der attischen Gesetzgebung unterschieben möchten.

Sicher aber scheint es mir, dass die Gesehzesllrkunde nicht
nach der Vorlage eines Gesetzes aus irgend einer vorhandenen
Sammlung, sondern lediglich mit Hülfe des Isäus verfertigt worden ist,

DI'esden. Konrad Seeligel'.




